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Feststellungsbescheid zur Einordnung einer Getränkeverpackung als pfandpflichtig nach 
§ 26 Absatz 1 Satz 2 Nr. 25 VerpackG (Allgemeinverfügung)

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf Grundlage von § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 25 des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die 
Rücknahme und hochwertige Verwertung von Verpackungen (Verpackungsgesetz – VerpackG) 
erlässt die Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister („Zentrale Stelle“) im Wege der 
Allgemeinverfügung folgenden Bescheid: 

Die Getränkeverpackungen (Glasflasche, Füllvolumen 0,7 und 1 Liter) befüllt mit dem Getränk 
„Cynar- Ricetta Originale“ mit den Inhaltsstoffen Wasser, Mazerat (Alkohol 
landwirtschaftlichen Ursprungs mit Pflanzenauszügen), Alkoholgehalt 12 % Vol., Zucker, 
Chinin, Farbstoff und Citronensäure des Herstellers Campari Deutschland GmbH in der 
mittels aktueller Fotografien dargestellten Ausführung (siehe Anlage zu diesem Bescheid) 
stellen keine pfandpflichtigen Getränkeverpackungen im Sinne des § 31 Absatz 1 VerpackG 
dar.

Gründe

Die Campari Deutschland GmbH („Antragstellerin“) hat am 08. April 2019 einen Einordungsantrag 
gemäß § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 25 VerpackG für eine Getränkeverpackung gestellt, die sie für 
nicht pfandpflichtig hält. 

Die Antragstellerin hat vorgebracht, dass das Getränk unter die Ausnahmen nach § 31 Absatz 4 Nr. 
7 d) VerpackG falle. Sie gibt an, dass das Getränk nicht der Pfandpflicht unterliege, da es sich um 
ein Alkoholerzeugnis handele, das der Alkoholsteuer, aber nicht der Alkopopsteuer unterfalle. 

Die Antragstellerin hat unter andrem ein Muster (Flasche des Getränkes „Cynar- Ricetta Originale“ 
mit dem Alkoholgehalt von 16,5 % Vol.) übermittelt. Mit Nachricht vom 26. August 2019 hat die 
Zentrale Stelle die Antragstellerin darauf hingewiesen, dass Gegenstand einer 
Einordnungsentscheidung die konkrete Verpackung eines bestimmten Produktes sei und die 
Antragstellerin zur Übermittlung einer Produktbeschreibung und Abbildung des Produktes "Cynar" 
mit dem Alkoholgehalt von 12 % Vol. aufgefordert. Mit Nachricht vom 02. September 2019 wurde 
ein Packshot des Produktes „Cynar“ mit einem Alkoholgehalt von 12 % Vol. übermittelt.

Gegenstand der Beurteilung war die von der Antragstellerin anhand einer Beschreibung (0,7 und 1-
Liter-Glasflasche des Getränkes „Cynar“ mit den Inhaltsstoffen Wasser, Mazerat (Alkohol 
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Bescheid über die Anordnung der Abgabe einer 
Zwischenmeldung nach § 20 Absatz 1, Absatz 2 
Satz 4 VerpackG 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf Grundlage von § 20 Absatz 2 Satz 4 in 
Verbindung mit § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 des 
Gesetzes über das Inverkehrbringen, die 
Rücknahme und hochwertige Verwertung von 
Verpackungen (Verpackungsgesetz – VerpackG) 
ergeht folgender Bescheid: 

1. (Name des Systems) wird verpflichtet, 
spätestens zum 23. Januar 2019 eine 
Zwischenmeldung hinsichtlich der für das 
erste Quartal 2019 erwarteten Masse an 
beteiligten Verpackungen gemäß den 
Vorgaben nach § 20 Absatz 2 Satz 1 
VerpackG die Zentrale Stelle 
Verpackungsregister zu übermitteln. Stichtag 
der Mengenerhebung ist der 15.01.2019.  

2. Gemäß § 80 Absatz 2 Nummer 4 VwGO wird 
die sofortige Vollziehung von Ziffer 1 dieses 
Bescheides angeordnet.  

Gründe 

1. Anordnung der Abgabe einer Sonder-
Zwischenmeldung

Sie sind ein System im Sinne des § 3 Absatz 16 
VerpackG. 

Gemäß § 20 Absatz 1 Nummer 1 VerpackG müssen 
Systeme jeweils bis zum 15. Kalendertag des letzten 
Monats des jeweils laufenden Quartals der 
Zentralen Stelle Verpackungsregister („Zentrale 
Stelle“) die für das folgende Quartal erwartete 
Masse an beteiligten Verpackungen melden 
(sogenannte Zwischenmeldung). Gemäß § 20 
Absatz 2 Satz 4 VerpackG in Verbindung mit § 26 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 VerpackG kann die 
Zentrale Stelle bei Vorliegen von tatsächlichen 
Anhaltspunkten für die Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit der übermittelten Meldungen im 
Einzelfall vorübergehend einen abweichenden 
Meldezeitraum bezüglich der von den Systemen 
abzugebenden Zwischenmeldungen vorsehen. 

Es liegen tatsächliche Anhaltspunkte im Sinne von § 
20 Absatz 2 Satz 4 VerpackG für eine 
Unvollständigkeit der bisher an die Zentrale Stelle 
übermittelten Meldungen für das erste Quartal 2019 
vor.

Eine Zwischenmeldung an die Zentrale Stelle gemäß 
§ 20 Absatz 1 Nummer 1 VerpackG für das erste 
Quartal 2019 aus dem Vormonat (Dezember 2018) ist 
nicht erfolgt, da die Gesetzesregelung erst zum 
01.01.2019 in Kraft getreten ist. 

Die Systeme haben zwar zum 15.12.2018 mit 
Erhebungsstichtag 05.12.2018 eine sogenannte 
indikative Q1-Meldung als Planmeldung über die 
erwartete Masse an beteiligten Verpackungen für das 
erste Quartal 2019 gemäß dem „Vertrag über die 
Ermittlung von Vertragsmengenanteilen für 
gebrauchte Verkaufsverpackungen aus Glas, 
Leichtverpackungen (LVP) sowie Papier, Pappe und 
Kartonagen (PPK) (Mengenclearingvertrag)“ vom 
22. Dezember 2017 („Mengenclearingvertrag“) 
gegenüber dem unabhängigen Dritten im Sinne des 
Mengenclearingvertrages abgegeben. Dabei handelt 
es sich aber nicht um Zwischenmeldungen im Sinne 
des § 20 Absatz 1 Nummer 1 VerpackG: Die 
Meldungen basieren nicht auf dem VerpackG, 
sondern auf dem Mengenclearingvertrag zur 
Umsetzung der Verordnung über die Vermeidung und 
Verwertung von Verpackungsabfällen 
(Verpackungsverordnung – VerpackV), unter der die 
systembeteiligungspflichtigen Verpackungen 
teilweise anders abgegrenzt waren. Sie wurden auch 
nicht gegenüber der Zentralen Stelle, sondern 
gegenüber dem unabhängigen Dritten abgegeben. 

Der unabhängige Dritte hat die indikativen Q1-
Meldungen nach dem Mengenclearingvertrag gemäß 
der vertraglichen Verpflichtung gemäß Ziffer 3.4.2.2 
sämtlicher Systeme mit der Zentralen Stelle 
abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarung im 
Sinne des § 25 VerpackG 
(„Finanzierungsvereinbarung“) zwar an die 
Zentrale Stelle weitergeleitet. Auch dabei handelt es 
sich aber nicht um eine Zwischenmeldung nach § 20 
Absatz 1 Nummer 1 VerpackG: Auch diese Mitteilung 
des unabhängigen Dritten basiert nicht auf dem 
VerpackG, sondern dem Mengenclearingvertrag zur 
Umsetzung der VerpackV.  

Jedenfalls bestehen tatsächliche Anhaltspunkte 
dafür, dass die in denindikativen Q1-Meldungen nach 
dem Mengenclearingvertrag, und damit auch in Ihrer 
Meldung angegebenen Verpackungsmengen die 
tatsächlich zu erwartenden Mengen nicht vollständig 
abbilden: 

Zum einen haben sich bei der Zentralen Stelle nach 
dem Erhebungsstichtag 05.12.2018 noch in ganz 
erheblichem Umfang neue Hersteller bei der Zentrale 
Stelle vorregistriert. Zum anderen liegt die Zahl der 
bis zum 31.12.2018 bei der Zentralen Stelle 
eingegangenen Herstellerregistrierungen deutlich 
unter der von ihr geschätzten Gesamtzahl 
systembeteiligungspflichtiger Hersteller. Aus diesen 
Gründen ist anzunehmen, dass ein nennenswerter 
Anteil der für das erste Quartal 2019 zu erwartenden 
Systembeteiligungsverträge zwischen Herstellern 
und Systemen am 05.12.2018 noch nicht 
abgeschlossen war. 

Vor diesem Hintergrund hat die Überprüfung der 
indikativen Planmengenmeldungen durch die 
Zentrale Stelle ergeben, dass ein Großteil der zu 
erwartenden Verpackungsmengen in Ihrer 
indikativen Q1-Meldung noch nicht enthalten sein 
kann. 

Tatsächliche Anhaltspunkte für eine 
Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der in Ihrer 
indikativen Q1-Meldung angegebenen Mengen 
ergeben sich schließlich auch aus den 
Markterfahrungen mit vergleichbaren Meldungen aus 
der Vergangenheit. In den vergangenen Jahren 
waren regelmäßig erhebliche Abweichungen 
zwischen den indikativen Q1-Meldungen vom 
Dezember eines jeden Jahres und den 
anschließenden sogenannten Q1-Meldungen zum 
23. Januar des jeweiligen Folgejahres aufgetreten; 
gerade aus diesem Grund war im 
Mengenclearingvertrag eine Q1-Meldung zur 
Validierung zum 23.01. mit Erhebungsstichtag zum 
15.01. jedes Kalenderjahres zur Validierung der 
indikativen Q1-Meldung vom 15. Dezember 2019 des 
Vorjahres vorgesehen. 

Die Anordnung einer Sonder-Zwischenmeldung nach 
Ziffer 1 dieses Bescheids ist auch zweckmäßig und 
verhältnismäßig. Die Zentrale Stelle ist gemäß 
§ 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 14 VerpackG vom 
01.01.2019 an mit der hoheitlichen Aufgabe beliehen, 
vierteljährlich nach Erhalt von Zwischenmeldungen 
nach § 20 Absatz 1 Nummer 2 VerpackG die 
Marktanteile der festzustellen und zu veröffentlichen. 
Zu diesem Zweck benötigt sie schon zu Beginn des 
Jahres 2019 eine belastbare Datenbasis für die 
Marktanteilsberechnung. Eine solche Datenbasis hat 
die Zentrale Stelle gegenwärtig nicht. Insbesondere 
bilden die indikativen Q1-Meldungen nach dem 
Mengenclearingvertrag aus den vorgenannten 
Gründen keine belastbare Datenbasis für die 
Marktanteilsberechnung nach dem VerpackG. 

Das Bedürfnis nach Anordnung einer Sonder-
Zwischenmeldung im Sinne von Ziffer 1) dieses 
Bescheids entfällt auch nicht deshalb, weil Sie nach 
Ziffer 3.4.3 Ihrer Finanzierungsvereinbarung auch 
vertraglich verpflichtet sind, gegenüber der Zentralen 
Stelle eine Meldung unter entsprechenden Vorgaben 
abzugeben. Die Sonder-Zwischenmeldung nach 
Ziffer 3.4.3 der Finanzierungsvereinbarung ist 
ebenfalls keine Zwischenmeldung im Sinne des 
§ 20 Absatz 1 Satz 1 VerpackG. Die Verpflichtung zu 
ihrer Abgabe beruht auf vertraglicher Grundlage. Die 
Zentrale Stelle hat daher keine Möglichkeit, die 
Verpflichtung auf dem Verwaltungswege 
durchzusetzen. Das Ausbleiben der vertraglichen 
Meldungen würde auch nicht die gesetzliche Folge 
nach § 20 Absatz 2 Satz 5 VerpackG (Befugnis der 
Zentralen Stelle zur Schätzung) auslösen. 

2. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung gemäß § 
80 Absatz 2 Nummer 4 VwGO ist für die Anordnung 
nach Ziffer 1) dieses Bescheides im öffentlichen 
Interesse geboten. 

Damit die Entsorgungsunternehmen ihre Leistungen 
ordnungsgemäß abrechnen können, muss die 
Zentrale Stelle die allen Systemen für das bereits 
laufende erste Quartal 2019 vorläufig zuzuordnenden 
Marktanteile nach dem Inkrafttreten des VerpackG 
zum 01.01.2019 schnellstmöglich berechnen und 
feststellen. Hierzu bedarf die Zentrale Stelle einer 
sachgerechten Datenbasis. Würde die Zentrale Stelle 
die Marktanteilsberechnung auf Grundlage der 
unzutreffenden Mengenangaben in den indikativen 
Q1-Meldungen mit Stand 05.12.2018 vornehmen, 
würden erhebliche Fehlzuordnungen von Mengen 
und damit eine unzutreffende 
Marktanteilsberechnung drohen.  Das könnte zu 
Liquiditätsengpässen einzelner Systeme führen. Die 
Zentrale Stelle bedarf daher so zeitig einer durch die 
Sonder-Zwischenmeldung validierten 
Datengrundlage für die Marktanteilsberechnung, 
dass noch innerhalb des ersten Quartals eine 
hinreichend verlässliche Marktanteilsberechnung 
erfolgen kann. Eine Entscheidung über einen 
möglichen Rechtsbehelf gegen die Anordnung der 
Übermittlung einer Sonder-Zwischenmeldung kann 
daher nicht abgewartet werden. Eine Festlegung der 
Marktanteile für das erste Quartal 2019 wäre dann 
nicht rechtzeitig innerhalb des ersten Quartals 2019 
möglich. Das öffentliche Interesse an der sofortigen 
Durchsetzung der Anordnung ist daher höher zu 
bewerten, als die Ihnen durch die sofortige 
Vollziehung möglicherweise entstehenden Nachteile. 

Für diesen Bescheid entstehen keine Kosten.

Dieser Verwaltungsakt wurde mit Hilfe einer 
Datenverarbeitungsanlage gefertigt und ist ohne 
Unterschrift gültig. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der 
Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, 
Osnabrück, erhoben werden. Die Frist wird auch 
durch Einlegung des Widerspruchs bei der 
Widerspruchsbehörde (Umweltbundesamt, 06844 
Dessau-Roßlau) gewahrt.

Aufgrund der gemäß § 80 Absatz 2 Nummer 4 
VwGO angeordneten sofortigen Vollziehung dieses 
Verwaltungsaktes hat der Widerspruch keine 
aufschiebende Wirkung.

Stiftung Zentrale Stelle
Verpackungsregister

gez.
Gunda Rachut
Vorstand 
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landwirtschaftlichen Ursprungs mit Pflanzenauszügen), Alkoholgehalt 12 % Vol., Zucker, Chinin, 
Farbstoff und Citronensäure) und der Abbildung gemäß Anlage näher beschriebene Verpackung 
des Herstellers Campari Deutschland GmbH („Prüfgegenstände“). 

Pfandpflichtige Einweggetränkeverpackungen im Sinne des § 31 VerpackG sind mit Getränken 
befüllte Getränkeverpackungen im Sinne von § 3 Absatz 2 VerpackG, 

- die gemäß § 3 Absatz 4 VerpackG keine Mehrwegverpackungen im Sinne von § 3 Absatz 3 
VerpackG sind und

- die aufgrund ihrer Materialart (Glas, Metall, Papier/Pappe/Karton und Kunststoff 
einschließlich sämtlicher Verbunde aus diesen Hauptmaterialien) grundsätzlich einer 
Rücknahmeverpflichtung nach § 31 Absatz 2 Satz 3 VerpackG unterliegen und

- für die keine der in § 31 Absatz 4 VerpackG aufgeführten Ausnahmetatbestände einschlägig 
sind.

Es handelt sich bei den vorgenannten Prüfgegenständen um keine pfandpflichtige 
Getränkeverpackung im Sinne des § 31 VerpackG.

Im Einzelnen:

1. Berechtigtes Interesse

Die Antragstellerin hat ein berechtigtes Interesse an der Einordnung der Prüfgegenstände als nicht 
pfandpflichtige Einweggetränkeverpackung, da sie beabsichtigt die Verpackung mit dem Getränk in 
Deutschland in Verkehr zu bringen. Die Prüfgegenstände waren noch nicht Gegenstand eines 
Antrags nach § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 25 VerpackG.

2. Einweggetränkeverpackung

Bei den Prüfgegenständen handelt es sich um Getränkeverpackungen im Sinne des § 3 Absatz 2 
VerpackG. Die Prüfgegenständen sind auch Einweggetränkeverpackungen im Sinne des § 31 
VerpackG, da sie nicht dazu bestimmt sind, nach dem Gebrauch mehrfach zum gleichen Zweck 
wiederverwendet zu werden.

3. Rücknahmepflicht nach § 31 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 VerpackG

Die Verpackung ist eine Glasflasche. Sie unterliegt daher grundsätzlich einer Rücknahmepflicht 
nach § 31 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 VerpackG, sofern nicht einer der Ausnahmetatbestände nach 
§ 31 Absatz 4 VerpackG eingreift.

4. Ausnahmetatbestand nach § 31 Absatz 4 VerpackG

Ein Ausnahmetatbestand nach § 31 Absatz 4 VerpackG greift ein.

Das Getränk unterfällt mit einem Alkoholgehalt von 12 % Vol. dem Ausnahmetatbestand nach § 31 
Absatz 4 Nummer 7 d) VerpackG. 

Bei den Prüfgegenständen handelt es sich um Getränkeverpackungen, die Alkoholerzeugnisse 
enthalten, die nach § 1 Absatz 1 des Alkoholsteuergesetzes vom 21. Juni 2013 (BGBl. I S. 1650, 
1651), das zuletzt durch Artikel 241 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, der Alkoholsteuer unterliegen und keine 
Erzeugnisse enthalten, die gemäß § 1 Absatz 2 des Alkopopsteuergesetzes vom 23. Juli 2004 
(BGBl. I S. 1857), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Dezember 2010 (BGBl. I S. 
2221) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, der Alkopopsteuer unterliegen.
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Bei den Prüfgegenständen handelt es sich um ein Erzeugnis im Sinne des § 31 Abs. 4 Ziffer 7 d) 
VerpackG. Die Prüfgegenstände unterliegen der Alkoholsteuer, nicht aber der Alcopopsteuer, da 
allein schon der Alkoholgehalt von 10 % Vol. überschritten wird (§ 1 Absatz 2 Nr. 2 
Alkopopsteuergesetz).

Es handelt sich somit bei den Prüfgegenständen um keine pfandpflichtigen 
Einweggetränkeverpackungen im Sinne des § 31 VerpackG.

Die Ausnahme von der Systembeteiligungspflicht gemäß § 7 Absatz 1 VerpackG nach 12 Absatz 1 
Satz 2 VerpackG greift damit für die Prüfgegenstände nicht ein.

Für diesen Bescheid entstehen keine Kosten.

Dieser Verwaltungsakt wurde mit Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage gefertigt und ist ohne 
Unterschrift gültig. 

Die Zentrale Stelle Verpackungsregister veröffentlicht Einordungsentscheidungen, die auf 
Antrag ergangen sind, auf ihrer Webseite ohne Angabe der persönlichen Daten von 
Antragstellern.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der 
Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, Osnabrück, erhoben werden. Die Frist wird auch durch 
Einlegung des Widerspruchs bei der Widerspruchsbehörde (Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau) 
gewahrt.

Stiftung Zentrale Stelle
Verpackungsregister

gez.
Gunda Rachut
Vorstand 



Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister | Sitz der Stiftung: Stadt Osnabrück | Vorstand: Gunda Rachut
Stiftungsbehörde: Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems | Nr. Stiftungsverzeichnis: 16 (085) 4

Anlage
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